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Da dıe Konvergenzkonzeption (zegensatz Konsenskonzeption den Gebrauch
VOo  S Argumenten dıe Voo kontroversen Nınahmen arüber abhängıg sınd Wa C111

Leben 1ST und ausmacht für dıe Offentliche Rechtfertigung staatlıcher Zwangsgewalt als
leg1tim erachtet kann nachweısen WIC sıch essentlalistische Konzeption
naturalıstischen Realismus mMI1 der Verpflichtung Zur ötffentlichen Rechtfertigung des
Gebrauchs staatlıcher Zwangsgewalt wıderspruchsfrei verbinden lässt Mıt dieser iınhalt-
lıchen Ausgestaltung des defensıven und des konstruktiven Elements kann nıcht 1LL1UI

die Forderung nach der Akzeptanz des Neutralıtätsprinzıps zurückzuwelsen sondern
zugleich den Objektivitätsanspruch {C1IILCTI perfektionıstischen Theorie ertfüllen Es 1ST
daher durchaus ALLSCINESSCLIL WL {C 11111 AÄAnsatz als kohärente und attraktıve Alter-
Aatlıve ntı Perfektionistischen Liberalismus beschreibt

Alles allem hat der Autor C111 beeindruckendes Werk vorgelegt das sıch neben
der aufgezeıigten analytıschen Schärtfe durch mındestens ‚W 1 elitere Eigenschaften
auszeichnet velingt CD {C1I11CIL1 AÄAnsatz umfiassendader und differenzierter \Welse
prasentieren IDies drückt sich iınsbesondere darın AUS, A4SSs möglıche Kritikpunkte

{CIIMLCIL Thesen bereiıts die Argumentatıon einzubauen weı( und Strategien enNL-
wiıickelt WIC diese eiınzuordnen der AI entkräften sınd Des Weiliteren zeichnet siıch
die vorliegende Dissertation durch C111 velungene Leserlenkung AUS Sowohl die rel
Teıle der Arbeiıt als auch die einzelnen Kapıtel enthalten leserfreundliche Zwischen-
resultate welche die jJeweilıge Argumentatıon nıcht 1LL1UI zusammentassen sondern uch

dıe (‚esamtargumentatıon der Arbeıt eınordnen Erklärende und dıe einschlägıge Lıte-
berücksichtigende Fufßnoten das ausführliche Sach und Personenregiıster

erleichtern dem 1Nte  erten Leser Zudern die Einordnung der Argumentatıon
yrößeren Ontext Der Begründung der Jury des arl Alber Preıises 1ST daher voll und
mallz uUuZUuU  ME  y WCCI1I1 y1C dıe vorliegende Dissertation als 1NN! Beıitrag
ZUF zeıtgenössıschen Philosophie beschreıibt, der uch für dıe Frage nach relız1ösen
Überzeugungen i Oöttentlıchen Diskurs sehr ıP  NL erscheınt. Es bleibt abzuwarten,
welche Reaktionen durch diese Arbeiıt, die „das bisherige domiıunant 1N01--perfektion1s-
tische Selbstverständnıs der Tradıtion des Liberalismus provozıerend Frage
stellt (472), hervorgerufen werden CH RFEICH

(TT KONRAD Zuwanderung und Moaoral (Universal Biıbliothek 19376) Stuttgart Ditzın-
en| Reclam 2016 0945 ISBEN 4/ 15 019376 1 (Paperback); 978 15 46088 /

„Zuwanderung und Maoral M1 diıesen Worten überschreıibt der Philosoph und Umwelt-
thiker Konrad (Jtt C111 Vorhaben, das das lıterarısche Gewand ESSays kle1-
det. Auf WEILLSCI als 100 Seıten, vewohnten Reclam-Format vehalten, siıch
mMI1 dem vesellschaftlich höchst relevanten Thema der Zuwanderung auseinander,
„Grundlagen der Flüchtlings- un: Migrationsethik“ 7 aufzuzeıgen. Dafür stellt
die „miıteinander konkurrierenden Moralauffassungen (ebd.) der (resinnungs un:
Verantwortungsethik Anschluss die klassısche und ıdealtypische Dıistinktion
Max Webers dessen Schritt „Politik als Beruf“ (191 (bisweilen ıhren Extremen)
vegenüber ährend siıch die Gesinnungsethik VOozx! allem Grundsätzen Oriıenkere und
unliıebsame Konsequenzen ausblende, richte sıch die Verantwortungsethik entschieden

den Folgen des Handelns AUS

Nach SILSCIL einleitenden Vorbemerkungen den Begriffen Flucht/Flüchtling,
Mıgrant/Mıgration und Wanderung (Kap oibt (Jtt Kap die vesinnungsethısche
Posıtion Fragen der Zuwanderung wıeder S1e zeichne sıch durch das Bemühen
(tendenziell uferlose) Ausweıtung AUS SO sprächen Gesinnungsethiker nıcht mehr VOo.  -

Flüchtlingen sondern VOo  H „Menschen Not (26);, dıe (fast) unbegrenzter Zahl aufzu-
nehmen und lösten damıt die klare Unterscheidung VOo Mıgration und Flucht auf
Durch diese begriffliche Verschiebung VOo  H Flucht Not SC dıe ahl potenziel-
ler Fluchtgründe AUS Ferner torderten 51C ylobale Freizügigkeıit offene renzen
und unternihmen den Versuch das völkerrechtlich fixierte 110 refoulement Prinzıp
geme1nt 1St das Verbot der Aus und Zurückweisung VoO  H Flüchtlingen C111 Land dem
Folter und cchwere Menschenrechtsverletzungen drohen SOW IL auszudehnen (Z
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Buchbesprechungen

Da die Konvergenzkonzeption im Gegensatz zu einer Konsenskonzeption den Gebrauch 
von Argumenten, die von kontroversen Annahmen darüber abhängig sind, was ein gutes 
Leben ist und ausmacht, für die öffentliche Rechtfertigung staatlicher Zwangsgewalt als 
legitim erachtet, kann Z. nachweisen, wie sich seine essentialistische Konzeption eines 
naturalistischen Realismus mit der Verpflichtung zur öffentlichen Rechtfertigung des 
Gebrauchs staatlicher Zwangsgewalt widerspruchsfrei verbinden lässt. Mit dieser inhalt-
lichen Ausgestaltung des defensiven und des konstruktiven Elements kann er nicht nur 
die Forderung nach der Akzeptanz des Neutralitätsprinzips zurückzuweisen, sondern 
zugleich den Objektivitätsanspruch seiner perfektionistischen Theorie erfüllen. Es ist 
daher durchaus angemessen, wenn er seinen Ansatz als kohärente und attraktive Alter-
native zu einem Anti-Perfektionistischen Liberalismus beschreibt. 

Alles in allem hat der Autor ein beeindruckendes Werk vorgelegt, das sich m. E. neben 
der aufgezeigten analytischen Schärfe durch mindestens zwei weitere Eigenschaften 
auszeichnet. Z. gelingt es, seinen Ansatz in umfassender und differenzierter Weise zu 
präsentieren. Dies drückt sich insbesondere darin aus, dass er mögliche Kritikpunkte 
an seinen Thesen bereits in die Argumentation einzubauen weiß und Strategien ent-
wickelt, wie diese einzuordnen oder gar zu entkräften sind. Des Weiteren zeichnet sich 
die vorliegende Dissertation durch eine gelungene Leserlenkung aus. Sowohl die drei 
Teile der Arbeit als auch die einzelnen Kapitel enthalten leserfreundliche Zwischen-
resultate, welche die jeweilige Argumentation nicht nur zusammenfassen, sondern auch 
in die Gesamtargumentation der Arbeit einordnen. Erklärende und die einschlägige Lite-
ratur berücksichtigende Fußnoten sowie das ausführliche Sach- und Personenregister 
erleichtern dem interessierten Leser zudem die Einordnung der Argumentation in einen 
größeren Kontext. Der Begründung der Jury des Karl Alber Preises ist daher voll und 
ganz zuzustimmen, wenn sie die vorliegende Dissertation als einen innovativen Beitrag 
zur zeitgenössischen Philosophie beschreibt, der m. E. auch für die Frage nach religiösen 
Überzeugungen im öffentlichen Diskurs sehr interessant erscheint. Es bleibt abzuwarten, 
welche Reaktionen durch diese Arbeit, die „das bisherige dominant anti-perfektionis-
tische Selbstverständnis der jüngeren Tradition des Liberalismus provozierend in Frage 
stellt“ (472), hervorgerufen werden.  Ch. Reich

Ott, Konrad: Zuwanderung und Moral (Universal-Bibliothek; 19376). Stuttgart [Ditzin-
gen]: Reclam 2016. 94 S., ISBN 978–3–15–019376–1 (Paperback); 978–3–15–960887–7 
(EPUB). 

„Zuwanderung und Moral“, mit diesen Worten überschreibt der Philosoph und Umwelt-
ethiker Konrad Ott sein Vorhaben, das er in das literarische Gewand eines Essays klei-
det. Auf weniger als 100 Seiten, im gewohnten Reclam-Format gehalten, setzt er sich 
mit dem gesellschaftlich höchst relevanten Thema der Zuwanderung auseinander, um 
„Grundlagen der Flüchtlings- und Migrationsethik“ (7) aufzuzeigen. Dafür stellt er 
die „miteinander konkurrierenden Moralauffassungen“ (ebd.) der Gesinnungs- und 
Verantwortungsethik – im Anschluss an die klassische und idealtypische Distinktion 
Max Webers in dessen Schrift „Politik als Beruf“ (1919) – (bisweilen in ihren Extremen) 
gegenüber. Während sich die Gesinnungsethik vor allem an Grundsätzen orientiere und 
unliebsame Konsequenzen ausblende, richte sich die Verantwortungsethik entschieden 
an den Folgen des Handelns aus. 

Nach einigen einleitenden Vorbemerkungen zu den Begriffen Flucht/Flüchtling, 
Migrant/Migration und Wanderung (Kap. 2) gibt Ott in Kap. 3 die gesinnungsethische 
Position in Fragen der Zuwanderung wieder. Sie zeichne sich v. a. durch das Bemühen um 
(tendenziell uferlose) Ausweitung aus. So sprächen Gesinnungsethiker nicht mehr von 
Flüchtlingen, sondern von „Menschen in Not“ (26), die in (fast) unbegrenzter Zahl aufzu-
nehmen seien, und lösten damit die klare Unterscheidung von Migration und Flucht auf. 
Durch diese begriffliche Verschiebung von Flucht zu Not weiteten sie die Zahl potenziel-
ler Fluchtgründe aus. Ferner forderten sie globale Freizügigkeit sowie offene Grenzen 
und unternähmen den Versuch, das völkerrechtlich fixierte non-refoulement-Prinzip – 
gemeint ist das Verbot der Aus- und Zurückweisung von Flüchtlingen in ein Land, in dem 
Folter und schwere Menschenrechtsverletzungen drohen – soweit auszudehnen (z. B. 
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aut „drohende Menschenrechtsverletzungen )’ A4SSs Abschiebungen taktısch unmöglıch
wüurden (36) (Jtt krıtisiert hıer nıcht 1LL1UI das Entstehen Anreıze, sondern uch
den ambıguen Umgang der Gesinnungsethik Mi1C der vorgegebenen Rechtsstaatlichkeit
die Zuge Rechtsweggarantıe für Flüchtlinge 1LL1UI solange als „taugliches Miıttel‘
erachtet werde, bıs y1C dort y1C konkreten Abschiebungen durch Rechtszwang
führe, als ‚überwindendes Hındernıis erscheine (39) Das „ethische Fundament
(32) der gesinnungsethischen Moralauffassung bıldeten C111 NOrmatıver Indıyıdualis-
IILUS, unıverselle Hiılfspflichten und die overridingness moralıscher Gründe ub andere
Gründe, wiırtschafttlicher Natur Daher hefen Gesinnungsethiker Getahr aut C111
chiete Eb CI1L1C velangen und den verpflichtenden „Schritt C111 moralisches Helden-
Letum (23) tordern Im Zuge dieser Darstellungen entwickelt (Jtt tortlaufend C1LILIC

Definition der gesinnungsethıischen Posıition Zur Zuwanderungsfrage In Kap das
sıch der verantwortungsethischen Positiomerung wıdmet führt 1es nıcht fort Ort
kontrastiert (Jtt wıiederholt die dıitferierenden Standpunkte der (zesinnungs und Ver-
antwortungsethik Viele Schlussfolgerungen die Kap bereıts durchklangen werden
11U. austormuliert ÄArmut C] nıcht als Fluchtgrund anzuerkennen Täuschungsversuche
dürtten nıcht velten das Argument tür oftene renzen vehe tehl Verantwortungsethiker
usSsien diese Schlüsse zıiehen da y1C sıch völkerrechtliche Standards und nıcht
Ideale vebunden <ahen Daneben werden noch elitere Themen angesprochen polıiti-
cche Okonomie der Mıgration Finanzıerungsfragen Famıliennachzug der das LIAN solıs
(automatıische Einbürgerung be] Geburt) Als übergeordneten verantwortungsethischen
Leıitsatz tormuliert der Autor „ IS zeht darum wırksame Abreıize Mıgration den
renzen der Menschenwurde SetIzen und Fluchtgründe Rahmen des Völkerrechts

reduzieren (74 Orıiginal kursıv) Den darın erneut greifbaren (zegensatz VOo

(zesinnungs und Verantwortungsethik hält (Jitt uch C 111CII bılanzıerenden Ausblick
(Kap durch VOo „ clash of morals (87) spricht „Die Gesinnungsethik
lässt sıch ALUS verantwortungsethischer Sıcht polıtısch nıcht durchhalten wohingegen sıch
die Verantwortungsethik AUS vesinnungsethıischer Perspektive moralısc nıcht durch-
halten lässt (88 Origıinal kursıv) Unerlässlich C] daher C1I1LC Grundsatzdebatte dar-
über, „ob dıe Politik ıhre Entscheidungen auf SE SILILULLES der verantwortungsethischer
Grundlage treffen col1“ (91) ährend diese Fragestellung kaurn Freiraum für möglıche
(gemäfigte) Zwischenpositionen lässt, durtte die NtWwOrtT des AÄAutors celbst VOor dem
Hıntergrund der VOLTALNSCEZAILLKCILEIL Schilderungen klar ersichtlich C 11I1.

In der Zusammenschau eröffnet „Zuwanderung und Moral“ sıcherlich dıe Möglıchkeıt
konstruktiver Auseinand ersetzung Eintache Bejahung der krıitische Verneinung

des Dargebrachten reichen oftmals nıcht AUS Dabei werden Kap VILLISC wiıich-
LDC Anregungen vegeben DiIie deutlichen Überzeichnungen iınsbesondere Kap
V(pOSItIV vewendet) für moralısche Problemstellungen sens1biliısıieren DiIe
wıederholte Integration ethischer Grundfiguren und Argumentationen 1ST für philo-
sophısch ethische Lalien G WISS vewinnbringend obgleich bısweilen durchaus VO14US-

setzungsreich Zu befragen bleibt dagegen ob CN ungeachtet möglıcher Vorgaben tür den
QUaANLTaALLVEN Umfang und dıe zeitlıche Fertigstellung des Werkes nıcht empfehlenswert
e WeSCLIL Wall, dıe methodischen Vorannahmen Begınn des ESSays scDaraten
Kapitel SISCILS näiher erläutern Denn verade hıer werden Nachfragen aut Ware C1I1LC

noch cstarker INTERTALLVE Behandlung Vo (zesinnungs und Verantwortungsethik deren
isolierter Gegenüberstellung (Kap. und nıcht vorzuzıiehen vewesen? Warum erfolgt
die Skızzıerung der vesinnungsethischen Posıtion derart adıkal, A4SSs die (jrenze Z W1-
schen Überzeichnung als bewusst vewähltes Mıttel?:; uch das 111055 offenbleiben) und
Diskreditierung bısweilen verschwıimmt. Exemplarıisch oreitbar wırd 1es aut 4U,
C1LL1IC moralısche Anerkennung VOo  H Schleuserbanden durch Gesinnungsethiker zumındest
nıcht ausgeschlossen wırd der auft wonach C1I1LC vesinnungsethische Position
Strategiıen WIC die Verschleierung VOo Identität unkooperatıves Verhalten der dauer-
haftes Untertauchen durchaus als legıtım ansäahe Einschränkende Zusätze WIC „manche
(36) der „ 1I1 vielen Fällen“ (37)’ dıe ohnehin cehr unvermuittelt auftreten können die
Radıkalität der Thesen die der CGresinnungsethik dıe Begunstigung unethischen Ver-
haltens unterstellen scheinen nıcht abfangen Gerade hıer aber auch (zesamt
betrachtet WAaAIiIC der Anschaulichkeit wiıllen wunschenswert e WESCIL mehr Ver-
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auf „drohende Menschenrechtsverletzungen“), dass Abschiebungen faktisch unmöglich 
würden (36). Ott kritisiert hier nicht nur das Entstehen neuer Anreize, sondern auch 
den ambiguen Umgang der Gesinnungsethik mit der vorgegebenen Rechtsstaatlichkeit, 
die im Zuge einer Rechtsweggarantie für Flüchtlinge nur solange als „taugliches Mittel“ 
erachtet werde, bis sie dort, wo sie zu konkreten Abschiebungen durch Rechtszwang 
führe, als zu „überwindendes Hindernis“ erscheine (39). Das „ethische Fundament“ 
(32) der gesinnungsethischen Moralauffassung bildeten ein normativer Individualis-
mus, universelle Hilfspflichten und die overridingness moralischer Gründe über andere 
Gründe, z. B. wirtschaftlicher Natur. Daher liefen Gesinnungsethiker Gefahr, auf eine 
schiefe Ebene zu gelangen und den verpflichtenden „Schritt in ein moralisches Helden-
tum“ (23) zu fordern. Im Zuge dieser Darstellungen entwickelt Ott fortlaufend eine 
Definition der gesinnungsethischen Position zur Zuwanderungsfrage. In Kap. 4, das 
sich der verantwortungsethischen Positionierung widmet, führt er dies nicht fort. Dort 
kontrastiert Ott wiederholt die differierenden Standpunkte der Gesinnungs- und Ver-
antwortungsethik. Viele Schlussfolgerungen, die in Kap. 3 bereits durchklangen, werden 
nun ausformuliert: Armut sei nicht als Fluchtgrund anzuerkennen, Täuschungsversuche 
dürften nicht gelten, das Argument für offene Grenzen gehe fehl. Verantwortungsethiker 
müssten diese Schlüsse ziehen, da sie sich an völkerrechtliche Standards und nicht an 
Ideale gebunden sähen. Daneben werden noch weitere Themen angesprochen: politi-
sche Ökonomie der Migration, Finanzierungsfragen, Familiennachzug oder das ius solis 
(automatische Einbürgerung bei Geburt). Als übergeordneten verantwortungsethischen 
Leitsatz formuliert der Autor: „Es geht darum, wirksame Abreize gegen Migration in den 
Grenzen der Menschenwürde zu setzen und Fluchtgründe im Rahmen des Völkerrechts 
zu reduzieren“ (74, im Original kursiv). Den darin erneut greifbaren Gegensatz von 
Gesinnungs- und Verantwortungsethik hält Ott auch in seinem bilanzierenden Ausblick 
(Kap. 5) durch, wo er von einem „clash of morals“ (87) spricht: „Die Gesinnungsethik 
lässt sich aus verantwortungsethischer Sicht politisch nicht durchhalten, wohingegen sich 
die Verantwortungsethik aus gesinnungsethischer Perspektive moralisch nicht durch-
halten lässt“ (88, im Original kursiv). Unerlässlich sei daher eine Grundsatzdebatte dar-
über, „ob die Politik ihre Entscheidungen auf gesinnungs- oder verantwortungsethischer 
Grundlage treffen soll“ (91). Während diese Fragestellung kaum Freiraum für mögliche 
(gemäßigte) Zwischenpositionen lässt, dürfte die Antwort des Autors selbst vor dem 
Hintergrund der vorangegangenen Schilderungen klar ersichtlich sein. 

In der Zusammenschau eröffnet „Zuwanderung und Moral“ sicherlich die Möglichkeit 
zu konstruktiver Auseinandersetzung. Einfache Bejahung oder kritische Verneinung 
des Dargebrachten reichen oftmals nicht aus. Dabei werden v. a. in Kap. 4 einige wich-
tige Anregungen gegeben. Die deutlichen Überzeichnungen, insbesondere in Kap. 3, 
vermögen (positiv gewendet) für moralische Problemstellungen zu sensibilisieren. Die 
wiederholte Integration ethischer Grundfiguren und Argumentationen ist für philo-
sophisch-ethische Laien gewiss gewinnbringend, obgleich bisweilen durchaus voraus-
setzungsreich. Zu befragen bleibt dagegen, ob es – ungeachtet möglicher Vorgaben für den 
quantitativen Umfang und die zeitliche Fertigstellung des Werkes – nicht empfehlenswert 
gewesen wäre, die methodischen Vorannahmen zu Beginn des Essays in einem separaten 
Kapitel eigens näher zu erläutern. Denn gerade hier werden Nachfragen laut. Wäre eine 
noch stärker integrative Behandlung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik deren 
isolierter Gegenüberstellung (Kap. 3 und 4) nicht vorzuziehen gewesen? Warum erfolgt 
die Skizzierung der gesinnungsethischen Position derart radikal, dass die Grenze zwi-
schen Überzeichnung (als bewusst gewähltes Mittel?; auch das muss offenbleiben) und 
Diskreditierung bisweilen verschwimmt. Exemplarisch greifbar wird dies auf S. 40, wo 
eine moralische Anerkennung von Schleuserbanden durch Gesinnungsethiker zumindest 
nicht ausgeschlossen wird, oder auf S. 35/36, wonach eine gesinnungsethische Position 
Strategien wie die Verschleierung von Identität, unkooperatives Verhalten oder dauer-
haftes Untertauchen durchaus als legitim ansähe. Einschränkende Zusätze wie „manche“ 
(36) oder „in vielen Fällen“ (37), die ohnehin sehr unvermittelt auftreten, können die 
Radikalität der Thesen, die der Gesinnungsethik die Begünstigung unethischen Ver-
haltens zu unterstellen scheinen, nicht abfangen. Gerade hier, aber auch im Gesamt 
betrachtet, wäre es um der Anschaulichkeit willen wünschenswert gewesen, mehr Ver-
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welse auf Vertreter der geschilderten Ansıcht) einzuflechten. Auf 15 veschieht das
1LLUI cehr pauschal, auf beispielhaft mıiıt Joseph (arens. Insgesamt verfestigt sıch
eın einselt1g negatıves Bıld der vesinnungsethıischen Moralauffassung als „HMyp ermoral“
(88) Möglichkeiten der Verständigung beider moralıscher Perspektiven, dıe (Jitt wen1gs-
tens eingangs (10) nıcht ausschlie{ßt, werden, da „ I1UI schwer vorstellbar“ (87)’ nıcht
weıter aufgezeigt. Lediglich der 1nwels bleibt: „Die Verantwortungsethik 111U55 siıch
VOozx! der Hartherzigkeit ebenso hüten W1e die Gesinnungsethik VOozlI der Willfährigkeit“
(ebd.) Vor diesem Hor1izont darf zumındest angefragt werden, ob die methodische Vor-
entscheidung, zwıschen (sesinnungs- und Verantwortungsethik eınen (entschiedenen)
(zegensatz aufzubauen, yrundsätzlıch veeıgnet und törderlich 1St, dem komplexen
Thema Zuwanderung thısch (umfassend) verecht werden.

Im Sınne eıner abschließfßßenden Würdigung 1St. der Mut des AÄAutors honorieren, der
e1ne hochemotionsgeladene und kontroverse Zeıtirage 1n moralischer Absıcht aufnımmt
und kompakt bearbeıiten versucht. Dass sıch hıeraus Rückfragen ergeben, 1St. fast
zwangsläufig. Im Grundsatz darf konstatiert werden, A4SSs (Jtts lesenswerter ESSay die
ethische Diskussion auft die ıhm eıyene AÄrt AaNrept, wenngleich VOo.  - formalen, metho-
dischen und iınhaltlıchen Anfragen (auch ber das (senannte hınaus) nıcht abgesehen
werden kann. MERKL

ÄRISTOTELES UN DIE HEUTIGE BIOLOGIE: Vergleichende Stuchen. Herausgegeben VOo.  -

CGottfried Heinemann und Rainer Timme (Lebenswissenschaften 1 Dialog; 17) Fre1-
burg Br. München: arl Alber 2016 351 S’ ISBEN 4/8—3—495—45697)_4

Dıie ehn Beiträge dieses Bandes vehen zurück auf ftünf Kolloquien der UnLversität
Kassel 1mM Februar 2009 Ö1e sınd eın Beitrag ZuUur Arıstoteles-Forschung und ZUF Phiılo-
sophıe der Biologıe; die Themen werden jeweıls eınerseıts AUS der Sıcht der Arıstoteles-
Forschung und andererseıts AUS der Sıcht der heutigen Philosophie der Biologie und mıiıt
Blıck auft die heutige Biologıie erortert. Arıstoteles oilt als Begründer e1ıner wıssenschaftt-
lıchen Biologıe. „Mehr als eın Viertel der selinem Namen überlieferten Textmenge
tällt 1n dieses Fach Abgesehen VOo  H wenıgen Texten, dıe sıch als allgemeıne Eınführung 1n
die Biologıie verstehen lassen, sınd 1es Beiträge ZUF Zoologıe, einschliefilich Humanbıio-
logıe“ (9 Se1t den 70er Jahren des vorıgen Jahrhunderts 1St. dıe Biologie e1n Schwerpunkt
der Arıistoteles-Forschung. Dieses Interesse 1St. kein blofß wıssenschattshistorisches. Im
Mıttelpunkt der arıstotelischen Metaphysık csteht der Begritf der Substanz (OUSLA), und
das Lebewesen (zOö0n) 1St. die wahrnehmbare veranderliche Substanz. Dıie arıstotelische
Biologie enthält eshalb Stellungnahmen kontrovers diskutierten wıssenschafts-
theoretischen und metaphysischen Fragen.

Um den Abstand der heutigen Biologie Vo  H Arıstoteles ıllustrieren, bringt Gottfried
Heinemann 1n der Einleitung Beispiele dafür, W A 1n der Biologie erST nach Arıs-
toteles entdeckt wurde: AÄAnatomıie und Funktion des Nervensystems, Blutkreislauf, zel-
ulärer Autbau organıscher Gewebe, Chemie der Verbrennungsvorgänge, Artenwandel
durch Variatıon und Selektion, Biochemie der Vererbungsvorgänge. Arıstotelische und
moderne Biologıie tretten sıch „1M der Anerkennung e1Nes Moments VOo  H unhıntergehbarer
Faktızıtät. In der heutigen Biologıie 1St. das der taktısche Verlauf der Evolution. Be1
Arıstoteles 1St. die Exıiıstenz der Arten, eben derjenıgen biologischen Arten, die

tatsächlich xbt. Zu der Frage, diese und keine andere Arten exıstleren, hat
Arıstoteles keine wıissenschafttliche Erklärung“ (14) Dıiıe der biologischen Theor:jebildung
des Arıstoteles zugrundeliegende Ontologıe tasst WEe1 Stichwörtern
A) Irreduzıbilität kausaler Eigenschaften; Humesche und arıstotelische Supervenjenz“,
Kausale Zusammenhänge werden beı Arıstoteles auf kausale Eıgenschaften der beteiligten
Dınge zurückgeführt. Die VOo  H Hume vertreftfene (segenposıtion lautet 1n der Zusammen-
fassung VOo Davıd Lewis: „all there 15 the world 15 asl MOSAa1C of local atters
of partıcular fact have Yrangemen! of qualıities. And that 15 al There 15

dıifference wıthout dıifference 1n the yrangemen) of qualities. AIl else SUDECIVECI1CS
that  «C (15) „b) Irreduz:bilıtät komplexer Ganzheıiten: Organısmus und biologische

Funktion“ Lebewesen werden VOo  D Arıstoteles beschrieben als Träger komplexer, ıhr
Wesen ausmachender kausaler Eıgenschaften und demgemäfßs „als komplexe Ganzheıten,
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weise (auf Vertreter der geschilderten Ansicht) einzuflechten. Auf S. 18 geschieht das 
nur sehr pauschal, auf S. 43 beispielhaft mit Joseph Carens. Insgesamt verfestigt sich 
ein einseitig negatives Bild der gesinnungsethischen Moralauffassung als „Hypermoral“ 
(88). Möglichkeiten der Verständigung beider moralischer Perspektiven, die Ott wenigs-
tens eingangs (10) nicht ausschließt, werden, da „nur schwer vorstellbar“ (87), nicht 
weiter aufgezeigt. Lediglich der Hinweis bleibt: „Die Verantwortungsethik muss sich 
vor der Hartherzigkeit ebenso hüten wie die Gesinnungsethik vor der Willfährigkeit“ 
(ebd.). Vor diesem Horizont darf zumindest angefragt werden, ob die methodische Vor-
entscheidung, zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik einen (entschiedenen) 
Gegensatz aufzubauen, grundsätzlich geeignet und förderlich ist, um dem komplexen 
Thema Zuwanderung ethisch (umfassend) gerecht zu werden. 

Im Sinne einer abschließenden Würdigung ist der Mut des Autors zu honorieren, der 
eine hochemotionsgeladene und kontroverse Zeitfrage in moralischer Absicht aufnimmt 
und kompakt zu bearbeiten versucht. Dass sich hieraus Rückfragen ergeben, ist fast 
zwangsläufig. Im Grundsatz darf konstatiert werden, dass Otts lesenswerter Essay die 
ethische Diskussion auf die ihm eigene Art anregt, wenngleich von formalen, metho-
dischen und inhaltlichen Anfragen (auch über das Genannte hinaus) nicht abgesehen 
werden kann.  A. Merkl

Aristoteles und die heutige Biologie: Vergleichende Studien. Herausgegeben von 
Gottfried Heinemann und Rainer Timme (Lebenswissenschaften im Dialog; 17). Frei-
burg i. Br. / München: Karl Alber 2016. 351 S., ISBN 978–3–495–48692–4. 

Die zehn Beiträge dieses Bandes gehen zurück auf fünf Kolloquien an der Universität 
Kassel im Februar 2009. Sie sind ein Beitrag zur Aristoteles-Forschung und zur Philo-
sophie der Biologie; die Themen werden jeweils einerseits aus der Sicht der Aristoteles-
Forschung und andererseits aus der Sicht der heutigen Philosophie der Biologie und mit 
Blick auf die heutige Biologie erörtert. Aristoteles gilt als Begründer einer wissenschaft-
lichen Biologie. „Mehr als ein Viertel der unter seinem Namen überlieferten Textmenge 
fällt in dieses Fach. Abgesehen von wenigen Texten, die sich als allgemeine Einführung in 
die Biologie verstehen lassen, sind dies Beiträge zur Zoologie, einschließlich Humanbio-
logie“ (9). Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die Biologie ein Schwerpunkt 
der Aristoteles-Forschung. Dieses Interesse ist kein bloß wissenschaftshistorisches. Im 
Mittelpunkt der aristotelischen Metaphysik steht der Begriff der Substanz (ousia), und 
das Lebewesen (zôon) ist die wahrnehmbare veränderliche Substanz. Die aristotelische 
Biologie enthält deshalb Stellungnahmen zu kontrovers diskutierten wissenschafts-
theoretischen und metaphysischen Fragen. 

Um den Abstand der heutigen Biologie von Aristoteles zu illustrieren, bringt Gottfried 
Heinemann (= H.) in der Einleitung Beispiele dafür, was in der Biologie erst nach Aris-
toteles entdeckt wurde: Anatomie und Funktion des Nervensystems, Blutkreislauf, zel-
lulärer Aufbau organischer Gewebe, Chemie der Verbrennungsvorgänge, Artenwandel 
durch Variation und Selektion, Biochemie der Vererbungsvorgänge. Aristotelische und 
moderne Biologie treffen sich „in der Anerkennung eines Moments von unhintergehbarer 
Faktizität. In der heutigen Biologie ist das […] der faktische Verlauf der Evolution. Bei 
Aristoteles ist es die Existenz der Arten, d. h. eben derjenigen biologischen Arten, die 
es tatsächlich gibt. Zu der Frage, warum diese und keine andere Arten existieren, hat 
Aristoteles keine wissenschaftliche Erklärung“ (14). Die der biologischen Theoriebildung 
des Aristoteles zugrundeliegende Ontologie fasst H. unter zwei Stichwörtern zusammen: 
„a) Irreduzibilität kausaler Eigenschaften; Humesche und aristotelische Supervenienz“. 
Kausale Zusammenhänge werden bei Aristoteles auf kausale Eigenschaften der beteiligten 
Dinge zurückgeführt. Die von Hume vertretene Gegenposition lautet in der Zusammen-
fassung von David Lewis: „all there is to the world is a vast mosaic of local matters 
of particular fact […] we have an arrangement of qualities. And that is all. There is 
no difference without a difference in the arrangement of qualities. All else supervenes 
on that“ (15). „b) Irreduzibilität komplexer Ganzheiten: Organismus und biologische 
Funktion“. Lebewesen werden von Aristoteles beschrieben als Träger komplexer, ihr 
Wesen ausmachender kausaler Eigenschaften und demgemäß „als komplexe Ganzheiten, 


